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BIK - barrierefrei informieren und kommunizieren - Ein Dienstleistungsangebot für barrierefreie Internet-Präsentationen 
Wer heutzutage im Internet surft, wird nicht selten vor scheinbar unlösbare Aufgaben gestellt. Da muss plötzlich ein neues Programm (Upgrade) installiert werden, damit man weiter surfen kann. Oder der Aufruf einer Seite bewirkt, dass sich duzende von weiteren kleinen Fenstern, sogenannten PopUps, auf dem Bildschirm breit machen. Der Weg zum gewünschten Ziel bleibt auf unelegante Weise versperrt. Die gesuchte Information befindet sich plötzlich unter einem Müllhaufen flimmernder Bildchen und ist nicht selten dadurch unauffindbar. 
Diejenigen, die am Monitor auf eine Lesebrille angewiesen sind, haben sich bestimmt auch schon einmal über zu kleine Schrift oder versteckte Schaltflächen geärgert, um daraufhin resigniert das Internet zu verlassen und die nächste Bibliothek aufzusuchen. Wie gut, dass man die gesuchte Information der digitalen Überflutung zum Trotz noch in den Händen halten kann. Dabei sollte der Computer doch ein komfortables Medium sein... 
Wer noch weniger sehen kann, ist auf Hilfsmittel wie Großbildysteme angewiesen, die einen Bildschirmausschnitt auf das bis zu 48fache vergrößern können. Im Idealfall kann der Computer den Bildschirminhalt zusätzlich per Sprache ausgeben. Dies setzt jedoch eine umsichtige Programmierung voraus, und betrifft nicht nur das Internet, sondern auch CDROM und die Programme, die wir täglich nutzen. PopUps und andere Finessen des Internet lassen den sehbehinderten Anwender nicht selten resignieren. 
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Blinde Menschen schließlich sind auf besagte umsichtige Programmierung angewiesen. Sie benötigen zur Arbeit am Computer einen Screenreader. Dieser verwendet zur alternativen Umsetzung des Bildschirminhalts sowohl die Sprachausgabe, als auch die Ausgabe über eine Braillezeile, ein Gerät, das die textliche Bildschirminformation in Form von Punktschrift ausgibt, welche dann mit den Fingern ertastet werden kann. Die oben beschriebenen Hürden würden jetzt zur völligen Desorientierung führen. 
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Ein Beispiel zum Verständnis: Wenn Sie als sehender Computernutzer den Mauszeiger über eine Schaltfläche bewegen, dann erscheint meist ein kurzer Erläuterungstext, die sogenannte Quickinfo. Hat ein Programmierer es versäumt, diese Quickinfo in sein Programm mit einzubauen, so ist es für blinde Menschen unbrauchbar. Ebenso verhält es sich mit den visuellen Informationen im Internet. Dort können beispielsweise Grafiken mit einem Alternativtext versehen werden, der die optische Information zumindest als kurze Beschreibung enthalten sollte. Keine leichte Aufgabe, wenn man es genauer betrachtet, obwohl es in den meisten Fällen eher auf die leichte Schulter genommen wird. Oft wird ganz auf den Alternativtext verzichtet oder er wird schlicht vergessen, womit blinden Menschen der Zugriff auf die betreffende Internetseite erschwert wird oder gar verwehrt bleibt. 
Dabei sind es doch gerade diese neuen Informationstechniken, die Behinderten eine Fülle von neuen beruflichen Betätigungsmöglichkeiten eröffnen! 
Auf der Seite www.incobs.de sind Testergebnisse und eingehendere Informationen über Computer-Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte verfügbar.
Ein weiteres Beispiel.verdeutlicht die Probleme farbfehlsichtiger Menschen. Während auf einer farbigen Darstellung grüner Text auf rotem Hintergrund für Menschen ohne Sehbehinderung noch lesbar ist, verdeutlicht die Schwarzweiß-Darstellung, dass vielen Farb-Fehlsichtigen die textliche Information verborgen bliebe.
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Die Gestaltung kommunaler Webauftritte erfordert häufig die Verwendung von Formularen. Diese sind in HTML recht einfach zu gestalten. Doch können kleine Versäumnisse den behinderten Nutzer auch hier vor Probleme stellen. Zu beachten ist:
· Die Beschriftung von Eingabefeldern muss in unmittelbarer Nähe erfolgen, damit es nicht zu Fehleingaben kommen kann
· Formulare müssen alternativ mit der Tastatur bedienbar sein, da Blinde keine Maus im üblichen Sinne benutzen (TAB-Reihenfolge beachten)
· Schriften und Schaltflächen sind kontrastreich zu gestalten, damit sehbehinderte Nutzer diese erkennen können
· Schaltflächen sind in ausreichender Größe und an ergonomisch sinnvoller Position anzubringen, damit Menschen mit motorischen Einschränkungen diese auch mit der Maus bedienen können und blinde Nutzer noch den Zusammenhang zum dazugehörenden Formulartext erkennen können
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Des Weiteren sind die Belange der Menschen mit eingeschränktem oder fehlendem Hörvermögen zu berücksichtigen, indem akustische Webinhalte synchron beschrieben werden. Für blinde Menschen werden Filme heutzutage oft mit Audiodeskription angeboten. Dies beinhaltet eine zusätzliche Tonspur, welche die visuellen Inhalte an geeigneter Stelle beschreibt. Wenn bewegte Bilder im Internet barrierefrei sein sollen, so ist auch dort Audiodeskription eine Notwendigkeit.
Diese und weitere Anforderungen sind von der WAI, der Web Accessibility Initiative des W3-Konsortiums bereits 1999 in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in einer ersten Version zusammengefasst worden (WCAG 1.0),.welche weltweit die Grundlage für die Gesetzgebung hinsichtlich barrierereier Gestaltung von Informationstechnik bilden. Eine Novelle dieser Richtlinien (WCAG 2.0) steht kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich im Frühjahr 2003 verabschiedet.
Eine Zertifizierung auf Basis der WAI-Richtlinien ist dabei durchaus möglich. Die WAI-Richtlinien sind durch die Europäische Kommission empfohlen und finden in Deutschland bereits Niederschlag in der Gesetzgebung.
Die WAI unterscheidet in ihren WCAG 1.0 zwischen drei Konformitätsstufen, die insgesamt ein Höchstmaß an Barrierefreiheit gewährleisten sollen. Die wichtigsten Merkmale sind:
· WAI Konformitätsstufe A:
z.B. Bereitstellung von Text für jedes Nicht-Text-Element (Bilder, Grafiken). Diese Stufe muss eingehalten werden. 
· WAI Konformitätsstufe AA: 
Zusätzlich zu A: Verwendung von CSS (Cascading Style Sheets) und Markups statt Bildern, Verwendung von Farbkontrasten, skalierbare Schriften. Diese Stufe sollte eingehalten werden.
· WAI Konformitätsstufe AAA: 
Zusätzlich zu AA: Keine Verwendung von Tabellen zu Layoutzwecken, Überschriften und Aufzählungen mit den entsprechenden Auszeichnungen. Diese Stufe kann eingehalten werden.
Es kann und muss also etwas getan werden. Das hat nicht nur der Gesetzgeber erkannt. Das am 1. Mai 2002 in Kraft getretene >Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und die dazu gehörende BITV (Barrierefreie-Informations-Technik-Verordnung) vom Juli 2002 festigen zwar die rechtliche Position der Behinderten in der Gesellschaft, zur Umsetzung jedoch bedarf es der Initiative und des Einsatzes von Betroffenen, Verbänden und unabhängigen Aktivitäten, wovon es auf regionaler Ebene bereits Einige gibt. 
Hierzu leistet das Projekt BIK einen wesentlichen Beitrag. BIK steht für Barrierefrei Informieren und Kommunizieren und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Blinden- und Sehbehinderten-Verbände (DBSV, DVBS) sowie der DIAS GmbH in Hamburg. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gefördert. BIK arbeitet überregional: Zusätzlich zu einer zentral erreichbaren Projektleitung in Hamburg gibt es Regionale Beratungsstellen in Marburg, Hannover, Berlin, Frankfurt und Hamburg. Eine weitere Beratungsstelle ist ab dem 1.1.2003 in München geplant. 
Die fortschreitende technische Entwicklung birgt in sich Chancen und Risiken für Blinde und Sehbehinderte auf dem Arbeitsmarkt. Chancen, weil mit den neuen Techniken häufig auch neue Arbeitsfelder einhergehen, Risiken, weil bei der Entwicklung einer neuen Technik die Belange der Behinderten oft übersehen werden. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Es gibt schon seit geraumer Zeit unzählige Richtlinien und Empfehlungen zur barrierefreien Gestaltung von Webseiten. Auch für die Entwicklung von Software mit grafischen Benutzeroberflächen gibt es zahlreiche Empfehlungen. In vielen Fällen sind sie aber von der Zeit überholt worden und müssen überarbeitet werden. Vor allem aber sind diese Richtlinien in keiner geordneten Form verfügbar. Eine Ausnahme bilden die WCAG. Deshalb entwickelt BIK auf Basis der bestehenden Richtlinien ein integriertes Bewertungsverfahren, welches die zu präsentierenden Inhalte berücksichtigt. Beispielsweise sind zur Erstellung einer einfachen Internet-Präsentation nur wenige Kriterien zu beachten, während ein ausgeklügeltes Portal mit Shop und Email-Service selbst bei Beachtung aller Kriterien an der ein oder anderen Stelle noch Schwächen aufweisen kann. Das BIK-Bewertungsverfahren ordnet diese teils sehr komplexen Zusammenhänge. Es berücksichtigt soziale und technische Kriterien. Neue Erkenntnisse aus der Beratung fließen wiederum in die Weiterentwicklung des Verfahrens mit ein. 
Doch wer sind die Zielgruppen von BIK? Zunächst sind es alle Ratsuchenden. Speziell jedoch Anbieter und Designer von professionellen Webauftritten, berufsrelevanter Software und CDROM, die zur barrierefreien Gestaltung ihrer Angebote noch keine ausreichenden Erfahrungen besitzen. Denn nur wenn die Produkte, die im Berufsalltag allgemein genutzt werden, auch wirklich zugänglich sind, können die beruflichen Chancen behinderter Menschen verbessert und bestehende Arbeitsverhältnisse auf lange Zeit gesichert werden. Deshalb bietet BIK Beratung in dreifacher Hinsicht: 
1. Anbieter von bestehenden Angeboten werden auf die Möglichkeit der barrierefreien Gestaltung ihrer Inhalte aufmerksam gemacht und im weiteren Vorgehen beraten 
2. BIK bietet aus eigener Initiative Unterstützung bei der Neuerstellung barrierefreier Angebote 
3. BIK hilft jedem Ratsuchenden bei der Erstellung oder Modifikation seines Angebots 
Die technischen Möglichkeiten zur barrierefreien Webgestaltung sind noch lange nicht ausgeschöpft. Die Programme, die es Webdesignern ermöglichen, professionelle Seiten nach dem Stand der Technik zu erstellen, bieten oft nicht die Möglichkeit der barrierefreien Gestaltung, obwohl dies durchaus möglich ist. Es ist nicht notwendig, alternative Textseiten für Blinde und Sehbehinderte anzubieten. Behinderte wollen die gleichen Zugänge nutzen wie alle Anderen auch. Sie wollen keine Hintertür, die sie letztlich wieder ausgrenzt. Auch hier versucht BIK, sensibilisierend auf die betreffenden Agenturen einzuwirken und sie zu beraten. Gerade aus diesem Grund sind die Beratungsstellen bei den Blinden- und Sehbehindertenverbänden angesiedelt. Denn von hier aus können die Berater Anbieter vor Ort ansprechen und gemeinsame Projekte zur Verbesserung der universellen Zugänglichkeit der betreffenden Webseiten oder Anwendungsprogramme vereinbaren. Sie können in örtlicher Nähe neue Konzepte erarbeiten, die als Grundlage für den Abschluss von Zielvereinbarungen nach dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz dienen, welche zwischen Verbänden und Informationsanbietern abgeschlossen werden sollen. Ein entsprechender Leitfaden wird von BIK dabei erstellt und erprobt. Vieles wurde bereits erarbeitet. Andere Initiativen haben in den letzten Jahren schon wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Die Sache ist zu dringend, als dass das Rad ständig neu erfunden werden könnte. Deshalb ist BIK Kooperationspartner im Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik (ABI) und unterstützt die Bildung von Stadt-Netzwerken, bestehend aus Dienstleistern und Webagenturen für das barrierefreie Webdesign.
Sie erreichen die BIK-Redaktion unter
Tel.: 040 / 431 875 13
eMail: kontakt@bik-online.info 
URL: www.bik-online.info
